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Problem: EU Problem: EU –– RechtRecht
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Problem: EU Problem: EU –– RechtRecht

n kompliziert

n nicht immer sinnvoll und praxisnah  

n Betriebe mit geringem Produktionsvolumen 

n Entbürokratisierung     ???             Rechtsflut 
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Anerkennung von Gehegewild 
wie frei lebendes Wild

Beweggründe

�

Anerkennung Anerkennung „„ frei lebendes Wildfrei lebendes Wild ““

1. Registrierter 
Betrieb

Ø Aufwand STU

Ø Zettel

Ø ATA –
Anwesenheit

Ø Hygienegebühr

Ø 31.12.2009

3. Notifizierung

� Vermarktung

� STU

� Ausnahme 
Zulassung

� FLU 

4. Frei leb. Wild

� Vermarktung
wie Wild

� STU

� Gebühren

L Zulassung

L Kontrollen

2.  Zugelasse-
ner Betrieb

Ø Analog 1

Ø Zulassung

Ø Vermarktung



Kleine Farmwildhaltungen - Notifizierung

n EU läßt Ausnahmen zu für 

è Erhaltung traditioneller Methoden

è Betriebe mit geringem Produktionsvolumen

n Änderung DVO (liegt beim Bund, muss dann zur EU

è weniger als 50 Schlachtungen im Jahr

LLLL Nicht im Vorgriff !!!
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Kleine Farmwildhaltungen - Regelungen

n STU nicht durch ATA 

è Person mit Kenntnissen einer „kundigen Person“

è Verhaltensstörungen // Umweltkontaminationen

n Durchführung FLU im Herkunftsbetrieb

è registrierter Betrieb: Einschränkung Vermarktung

è FLU auch in der Decke

è besondere Kennzeichnung

è Vermarktung regional an Endverbraucher oder EZH

LLLL Nicht im Vorgriff !!! �



Anerkennung von Gehegewild wie frei 
lebendes Wild

n EU-Recht: Definition „frei lebendes Wild“

è jagdbare Wild

è Gehegewild unter ähnlichen Bedingungen 

v sonst immer Farmwild

n Drei Abgrenzungskriterien

Œ Grundsätzliche keine Fütterung

• Einsatz Tierarzneimittel wie bei jagdbarem Wild

Ž Ausreichend natürliche Deckung
�

Gehegewild wie frei lebendes Wild
Kriterium:  FFüütterungtterung

n Gehegegröße // Besatzdichte

è 10 ha – Grenze (> 10 ha + geringe Besatzdichte  ��� � )

è keine Mindestfläche festgelegt  ( ÆÆÆÆ 2,4 ha in BY)

è je kleiner Gehege desto kritischer

è Kontrolle Futtergrundlage mindestens 2 x (Mai – Sep)

è Keine Zufütterung zum Rohfaserausgleich

n Fütterung in der Notzeit möglich (Okt. – April)

è außerhalb Notzeit: nicht gehegespezifisch

n Kirrung, Lockfütterung möglich (Kontrolle/Abschuss) ��



Gehegewild wie frei lebendes Wild
Kriterium:  ArzneimitteleinsatzArzneimitteleinsatz

n Entwurmung

è prophylaktisch nicht möglich

è regelmäßig notwendig nicht möglich

è im Einzelfall mit tierärztlicher Diagnose 

n Antibiotikagaben  nicht möglich

è exkl. tierärztliche Therapie – Tierschutz

n NRKP : gilt in jedem Fall
��

Gehegewild wie frei lebendes Wild
Kriterium:  DeckungDeckung

n Ausreichende und möglichst natürliche Deckung

è zumindest von straßenseitigen Zaunseiten

è Pflanzen // Waldanteil // Hügelige Geländeformation

è geeignete Hecke 

è künstlicher Sichtschutz  (z.B. Holzstapel)

è StMUGV: Gehegen < 10 ha auf Sichtschutz prüfen !!! 

n Setzen der Kälber ohne Beeinflussung möglich

n Ziel: Tiere können sich Blick der Menschen entziehen
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Anerkennung vom 
Landratsamt erteilt 

Folgen  Lebensmittelrecht

Gehegewild wie frei lebendes Wild anerkannt
Konsquenzen  fKonsquenzen  f üür  Lebensmittelrechtr  Lebensmittelrecht

n Anwendung lebensmittelrechtlicher Vorschriften wie 

für frei lebendes Wild 

è Abgabe von Wild in der Decke

- kleine Menge an Endverbraucher

- örtliche EZH zur Abgabe an Endverbraucher

è Abgabe von Wild oder Wildfleisch

- kleine Menge an Endverbraucher

- örtliche EZH zur Abgabe an Endverbraucher  

è Abgabe an Wildverarbeitungsbetrieb
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Gehegewild wie frei lebendes Wild anerkannt
Konsquenzen  fKonsquenzen  f üür  Lebensmittelrechtr  Lebensmittelrecht

n Gehegewildhalter ist Jäger 

è beurteilt, ob bedenkliche Merkmale vorliegen

- keine FLU

- Abgabe an Wildbearbeitungsbetrieb ohne Organe 

wenn Jäger geschult als kundige Person 

n Gehegewildhalter ist kein Jäger

è STU  notwendig

è FLU notwendig

è Abgabe an Wildverarbeitungsbetrieb nur mit Organen
�	

Fragensammlung   (1)

n Müssen AfLF, untere Jagdbehörde, Vollzugsabteilung , 

Veterinäramt einbezogen werden ?

n Antwort:

è Kommt auf den Fall an (Futterfläche/Aufwuchs).  

è KVB entscheidet (Einheitsbehörde !!)

è i.d.R. Veterinäramt plus Vollzug
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Fragensammlung   (2)

n Muss das Gehege mehrfach kontrolliert werden, um den 

Zustand im Jahresverlauf zu erkennen?

n Antwort:

è Kommt auf den Fall an (Futterfläche/Aufwuchs), 

aber i.d.R.  ja .  

è KVB entscheidet, Kriterien: Größe / Bestandsdichte / 

Deckung

è < 10 ha in jedem Fall mehrere Kontrollen 
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Fragensammlung   (3)

n Vorgehensweise bei Verstößen nach Anerkennung? 

Ermessensspielraum?

n Antwort:

è Kommt auf den Fall an (ADHS), 

è Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Übermaßverbot

è Aussetzen, Ruhen oder Widerruf der Anerkennung 
��



Fragensammlung   (4)

n Müssen Gehege 2 Mal im Jahr kontrolliert werden? 

Kosten ?

n Antwort:

è Nein ! 

Alle Kontrollen sind risikoorientiert durchzuführen ; 

Frequenz ergibt sich aus Risikobewertung

è Kosten: ja, bei Beanstandungen, sonst ohne Kosten 
��

Fragensammlung   (5)

n Muss über den Antrag innerhalb von 3 Monaten  

entschieden sein?  

n Antwort:

è Nein ! 
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